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(54) Schleifteller für Schleifmaschine

(57) Um den Luftfluss bzw. den Luftstrom zusammen
mit dem Schleifstaub ungebrochen in die Durchbrechun-
gen bzw. Öffnungen der Stützplatte (10) eines zur Dreh-
mitnahme mit einer Antriebswelle verbundenen Schleif-
tellers (100) einer Schleifmaschine, wie Handschleifma-

schine, zu leiten, wobei der beim Schleifen entstehende
Schleifstaub (300) mittels mindestens einer in oder an
der Schleifmaschine angeordneten Absaugglocke abge-
sogen wird, ist die Durchbrechung oder Öffnung (20) in
der Stützplatte (10) aerodynamisch ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Schleif-
teller für Schleifmaschinen gemäß dem Oberbegriff des
Anspruches 1, wie in der Druckschrift EP-A-1 074 347
offenbart.
[0002] In Fig. 1 ist ein bekannter Schleifteller 100 zur
Drehmitnahme an einer Abtriebswelle 202 einer Hand-
schleifmaschine 200 dargestellt.
[0003] Dieser Schleifteller 100 weist eine Stützplatte
10 mit mehreren Durchbrechungen (= Öffnungen 20) von
in etwa kreisförmigem Querschnitt auf; über diese Durch-
brechungen 20 erfolgt der Luftfluss oder Luftstrom mit
dem Schleifmittelstaub 300, d. h. durch diese Durchbre-
chungen 20 kann der beim Schleifen entstehende
Schleifstaub 300 o. dgl. (z. B. weitere feine Verunreini-
gungen, die beim Schleifen anfallen und zusammen mit
dem Schleifstaub abtransportiert werden) unter Einsatz
einer in oder an der Schleifmaschine 200 angeordneten,
in Fig. 1 aus Gründen der Übersichtlichkeit der Darstel-
lung nicht näher dargestellten Absaugglocke 206 abge-
saugt werden.
[0004] Eine derartiger Schleifteller ist z. B. in der
Druckschrift EP 0 557 773 A1 offenbart. Bei dieser be-
kannten Anordnung erfolgt eine Drehmitnahme des
Schleiftellers an der Abtriebswelle der (Hand-)Schleifma-
schine, wobei sich dieser Schleifteller selbsttätig an der
Abtriebswelle, insbesondere an einem Mitnehmer, zen-
triert.
[0005] Des weiteren offenbart die DE 201 05 199 U1
ein Schleifwerkzeug zur vorzugsweise Trockenbearbei-
tung von Beton oder Steinmaterialien mit Schleifmaschi-
nen mit einer Absaugeinrichtung. Das tellerartige Schleif-
werkzeug weist dabei einen Tragkörper mit mehreren
Durchlassöffnungen und mit mehreren Schleifsegmen-
ten auf. Um ein besseres Schleifwerkzeug zu schaffen,
mit dem bessere Abtragsleistungen und Schleifqualitä-
ten erreicht werden sollen, sind Durchlassöffnungen für
den Schleifstaub vorgesehen, die sehr groß bemessen
sind, so dass der Schleifstaub ohne große Rückstände
abgesogen werden kann. Die Randbereiche der Durch-
lassöffnungen weisen Randbereiche auf, die scharfkan-
tig, jedoch in keiner Weise angeschliffen oder abge-
schrägt sind, so dass keine aerodynamisch günstige
Ausbildung der Schleifabsaugdurchbrechungen ge-
schaffen werden.
[0006] Die EP 1 074 347 A2 beschreibt eine Schleif-
scheibe für die Verwendung in einer Schleifvorrichtung
mit einer Antriebseinrichtung zur Staubabfuhr, wobei ei-
ne Anzahl von Staubabfuhrlöcher in einem Hauptkörper
angeordnet sind, der die Welle eines Elektromotors zum
Verbinden mit der Schleifscheibe aufnimmt.
[0007] Die Staubabfuhrlöcher sind in Abständen in
dem Hauptkörper angeordnet, um das Abführen des
beim Schleifvorgang erzeugten Staubes durch die im Zu-
sammenwirken mit den Staubabfuhrlöchern anzutrei-
ben. Die Schleifscheibe umfasst dann ferner eine Anzahl
von Schleifplättchen, die in vorbestimmten Abständen

auf der unteren Fläche eines Umfangsteils des Haupt-
körpers fest angeordnet sind. Zur Staubabfuhr weist die
Antriebseinrichtung eine Anzahl von Antriebsschaufeln,
die zur Drehrichtung des Hauptkörpers schräg liegen und
jeweils obere und untere Flächen aufweisen, und die so
angeordnet sind, dass sie Grenzflächen der Staubab-
fuhrlöcher zwischen sich bilden und von einer horizon-
talen Ebene nach oben geneigt sind, um die Luftantriebs-
kraft zum Abführen von Staub zu erzeugen, wenn der
elektromotorisch angetriebene Hauptkörper sich dreht.
Mit dieser Schleifscheibe mit Antriebsschaufeln wird der
beim Schleifvorgang erzeugte Staub zu einer Staubsam-
melmaschine abgeführt, um eine Verteilung des Staubes
in die Luft zu verringern. Die im Hauptkörper vorgesehe-
nen Staubabführlöcher weisen keine speziell geformten
Randbereiche auf, so dass auch keine aerodynamisch
günstige Ausbildung der Schleifstaubabsaugdurchbre-
chungen erhalten wird, um den Luftfluss mit dem Schleif-
staub optimieren zu können.
[0008] Des weiteren ist es bekannt, bei als Winkel-
schleifgerät ausgebildeten Handschleifmaschinen an
deren Gehäuse ein Absauggehäuse mit elastisch ver-
formbarer Absaugmanschette anzuflanschen. Dieses
Absauggehäuse ist mit einem Abluftstutzen versehen,
von dem sich ein Absaugschlauch zum jeweiligen Ab-
sauggerät erstreckt. Am Maschinengehäuse ist ein seit-
lich abstehender Handgriff vorgesehen.
[0009] Gemäß der Druckschrift DE 40 32 069 A1 ist
der Handgriff am zugleich als Absauggehäuse dienen-
den Schutzgehäuse für Antriebsorgane des Schleiftel-
lers angeordnet, hohl ausgebildet sowie mit dem Hohl-
raum des Schutzgehäuses verbunden. Der Handgriff bil-
det ein Abführrohr für den Schleifstaub, an dessen freien
Ende der Absaugschlauch befestigt ist, der sich vom
Handgriff der Handschleifmaschine weg erstreckt.
[0010] Aus der Druckschrift DE 21 45 714 A1 ist ein
Schleifwerkzeug von der Art bekannt, die eine biegsame
auswechselbare Scheibe besitzt, deren Arbeitsfläche mit
einem Schleif-Klebemittel-Gemisch bedeckt ist und de-
ren andere Seite sich auf einem Teller abstützt, der mit
einer Nabe zum Aufbringen auf das Ende einer sich mit
hoher Geschwindigkeit drehenden Welle versehen ist.
[0011] Die Schleifscheibe gemäß der Druckschrift DE
21 45 714 A1 weist auf ihrer gesamten Oberfläche eine
Perforierung bildende Löcher auf, die mit im Inneren des
Tellers annähernd radial verlaufenden Kanälen in Ver-
bindung stehen und deren anderes Ende nach außen
mündet.
[0012] In der Druckschrift EP 0 781 629 A1 sind ein
direkt oder indirekt mit einer Maschine oder mit einem
manuell betreibbaren Schleifmittelhalter adaptierbarer
Schleifkörper sowie ein zum arbeitsgerechten Aufbrin-
gen auf einen Maschinenschleifteller oder auf eine
Schleifplatte bzw. auf einen betätigbaren Schleifmittel-
halter mit oder ohne Absaugung geeigneter Adapter be-
kannt.
[0013] Zumindest der Schleifkörper weist eine Perfo-
ration auf, die annähernd gleichmäßig über die gesamte
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Fläche des Schleifkörpers verteilt oder zumindest partiell
angeordnet ist und die zumindest die das Schleifmittel
aufweisende Schicht durchdringt, wobei der Abstand der
einzelnen, die Perforation bildenden Durchbrechungen
zueinander und gegenüber den Absaugeinrichtungen
des Schleiftellers oder der Schleifplatte so gewählt ist,
dass gemäß der Druckschrift EP 0 781 629 A1 ein nahezu
stauloser Transport des Schleifstaubs bewirkt sein soll.
[0014] Ergänzend kann zum Stand der Technik noch
auf die Druckschriften EP 1 186 379 A2 sowie US 4 616
449 hingewiesen werden.
[0015] Durch die DE 44 00 550 A1 ist ein Schleifschuh
für eine mit Staubabsaugung ausgerüstete Arbeitsma-
schine bekannt, bei dem die Absaugdurchbrüche in dem
Scheibenkörper einendseitig Mündungsbereiche auf-
weisen, deren Öffnungen verbreitert sind, so dass auch
bei exzentrisch aufgelegten Schleiftellern ein guter
Staubfluss gewährleistet ist.
[0016] Einen Schleifteller für eine mit Staubabsaugung
ausgerüstete Schleifmaschine offenbart die DE 89 02
423 U1, bei dem der Scheibenkörper zur Schleifstaubab-
saugung mit acht auf einer inneren Kreislinie um das Zen-
trum verteilten, quer zur Scheibenkörperebene verlau-
fenden Durchbrechungen und mit acht auf einer äußeren
Kreislinie um das Zentrum verteilten in die freie Oberflä-
che des Scheibenkörpers eingeformten Vertiefungen,
die über etwa radial verlaufende Kanäle mit der Periphe-
rie des Scheibenkörpers und mit den Durchbrechungen
verbunden sind, ausgerüstet ist, und an den eine Scheibe
aus Schleifleinen Schleifmaterial ansetzbar ist, die zu
den Durchbrechungen auf einer der Kreislinien kongru-
ente Löcher hat, wobei jede der auf der inneren Kreislinie
verteilt angeordneten Durchbrechungen am Boden einer
zweiten Vertiefung ausmündet, die sich von der inneren
Kreislinie bis über eine mittlere, dritte Kreislinie hinaus
erstreckt. Dadurch sollen Scheiben aus Schleifleinen be-
liebigem Lochbild verwendet werden.
[0017] Allerdings ist den vorstehend diskutierten Ge-
genständen gemäß dem Stand der Technik gemeinsam,
dass der Luftfluss bzw. Luftstrom mit dem Schleifstaub
nicht ungebrochen in die Durchbrechungen oder Öffnun-
gen der Stützplatte gelangt, wobei die Öffnungen nicht
aerodynamisch ausgebildet sind.
[0018] Ausgehend von den vorstehend dargelegten
Nachteilen und Unzulänglichkeiten sowie unter Würdi-
gung des umrissenen Standes der Technik liegt der vor-
liegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen
Schleifteller der eingangs genannten Art so weiterzuent-
wickeln, dass der Luftfluss bzw. Luftstrom mit dem
Schleifstaub ungebrochen in aerodynamisch ausgebil-
dete Durchbrechungen oder Öffnungen der Stützplatte
gelangt, so dass der Schleifstaub besser den Durchbre-
chungen oder Öffnungen zugeführt, eine erhöhte An-
saugkraft erhalten und ein Zusetzen der Schleifscheibe
mit abgetragenem Schleifstaub vermieden wird.
[0019] Diese Aufgabe wird gemäß der Lehre der vor-
liegenden Erfindung durch einen Schleifteller mit den im
Anspruch 1 genannten Merkmalen gelöst. Vorteilhafte

Ausgestaltungen und zweckmäßige Weiterbildungen
der vorliegenden Erfindung sind in den Unteransprüchen
gekennzeichnet.
[0020] Um den Luftfluss bzw. den Luftstrom zusam-
men mit dem Schleifstaub ungebrochen in die Durchbre-
chungen bzw. Öffnungen der Stützplatte eines zur Dreh-
mitnahme mit einer Antriebswelle verbundenen Schleif-
tellers einer Schleifmaschine, wie Handschleifmaschine,
zu leiten, wobei der beim Schleifen entstehende Schleif-
staub mittels mindestens einer in oder an der Schleifma-
schine angeordneten Absaugglocke abgesogen wird,
sieht die Erfindung vor, dass zur aerodynamischen Aus-
bildung der Durchbrechung oder Öffnung diese eine etwa
radial verlaufende, längsgerichtete ovale Ausgestaltung
mit zwei Längsseitenrändern sowie mit einer sich in etwa
kreisbogenförmig erstreckenden Längsmittellinie auf-
weist und sich in Richtung zum umlaufenden Rand der
Stützplatte hin erweitert, wobei nur einer der beiden
Längsseitenränder der Durchbrechung oder Öffnung
derart angeschliffen oder/oder angeschrägt ist, dass die
angeschliffene Fläche sich in Richtung zum umlaufen-
den Rand der Stützplatte hin erweitert. Eine von der
Schleifmaschine abgewandte Unterseite der Stützplatte
weist dabei mehrere Luftführungskanäle zu den Durch-
brechungen auf. Auf der von der Schleifmaschine abge-
wandten Unterseite der Stützplatte ist

- mindestens ein erhabener Randabschnitt und/oder
- zwischen mindestens zwei Durchbrechungen oder

Öffnungen mindestens eine Anformung

vorgesehen, an denen mindestens ein Kissen oder Pol-
ster zum lösbaren Fixieren mindestens eines Schleif-
blatts abstützbar und/oder anbringbar ist.
[0021] Durch diese aerodynamisch günstige Ausbil-
dung der SchleifstaubabsaugDurchbrechungen bzw.
-Öffnungen wird der Luftfluss bzw. Luftstrom mit dem
Schleifstaub optimiert und der Weg des Luftflusses bzw.
Luftstroms vereinfacht, so dass der Luftfluss bzw. Luft-
strom im wesentlichen ungebrochen in die Durchbre-
chungen bzw. Öffnungen gelangt; durch die Drehung des
Schleiftellers erfolgt eine Erhöhung des Luftflusses bzw.
Luftstroms durch die Durchbrechungen bzw. Öffnungen
hindurch und somit eine Erhöhung der Ansaugkraft.
[0022] Erfindungsgemäß ist also ein nahezu stauloser
Transport des Schleifstaubs bewirkt, so dass ein ein-
wandfreies Schleifergebnis erzielt wird, denn die Schleif-
scheibe kann gar nicht mehr oder kaum noch von abge-
tragenem Schleifstaub zugesetzt werden; somit wird ei-
ne erheblich erhöhte Stand- bzw. Laufzeit des Schleif-
körpers erreicht.
[0023] Des weiteren ist auf der dem Schleifblatt zuge-
wandten Unterseite der Stützplatte mindestens eine Ka-
nalführung für die Luft mit dem Schleifstaub vorgesehen.
[0024] Die Erfindung betrifft schließlich eine Schleif-
maschine, insbesondere eine Handschleifmaschine,
aufweisend mindestens einen Schleifteller der vorste-
hend dargelegten Art.
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[0025] Wie bereits vorstehend erörtert, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Er-
findung in vorteilhafter Weise auszugestalten und wei-
terzubilden. Hierzu wird einerseits auf die dem Anspruch
1 nachgeordneten Ansprüche verwiesen, andererseits
werden weitere Ausgestaltungen, Merkmale und Vorteile
der vorliegenden Erfindung nachstehend anhand des
durch die Fig. 2 bis 6 veranschaulichten Ausführungs-
beispiels näher erläutert.
[0026] Es zeigt:

Fig. 1 in Querschnittsdarstellung einen einer Hand-
schleifmaschine mit Absaugglocke zugeordne-
ten Schleifteller, an dem ein Schleifblatt ange-
bracht ist, nach dem Stand der Technik,

Fig. 2 in Querschnittdarstellung ein Ausführungsbei-
spiel für einen Schleifteller gemäß der vorlie-
genden Erfindung,

Fig. 3 in frontaler Aufsicht den Schleifteller aus Fig. 2,
Fig. 4 in perspektivischer Aufsicht den Schleifteller

aus Fig. 2 und 3,
Fig. 5 in frontaler Unteransicht den Schleifteller aus

Fig. 2 bis 4,
Fig. 6 in perspektivischer Unteransicht den Schleiftel-

ler aus Fig. 2 bis 5.

[0027] Gleiche oder ähnliche Ausgestaltungen, Ele-
mente oder Merkmale sind in den Fig. 1 bis 6 mit identi-
schen Bezugszeichen versehen.
[0028] In den Fig. 2 bis 6 ist ein Schleifteller 100 dar-
gestellt, der exzentrisch mittels einer insbesondere als
Winkelschleifgerät ausgebildeten Handschleifmaschine
200 antreibbar ist. Hierzu weist eine derartige Hand-
schleifmaschine 200 einen Antriebsmotor 204 mit einer
vorzugsweise rechtwinklig abgeführten Abtriebswelle
202 auf, mittels derer der Schleifteller 100 im Wege der
Drehmitnahme angetrieben wird (vgl. Fig. 1).
[0029] Am Gehäuse der Handschleifmaschine 200 ist
ein Schutzgehäuse für die Antriebsorgane des Schleif-
tellers 100 befestigbar; dieses Schutzgehäuse dient zu-
gleich als Absauggehäuse für den beim Schleifen anfal-
lenden Schleifstaub 300. Des weiteren ist am Gehäuse
der Handschleifmaschine 200 ein Handgriff 208 ange-
bracht, mittels dessen die Handschleifmaschine 200
während des Schleifvorgangs gehalten werden kann
(vgl. Fig. 1).
[0030] Das den eigentlichen Schleifvorgang bewirken-
de Schleifblatt 80 wird mittels eines Klettverschlusses 70
an einem Kissen oder Polster 60 gehalten, das auf der
von der Handschleifmaschine 200 abgewandten Fläche
16 der Stützplatte 10 fixiert ist (vgl. Fig. 1). Mithin stellt
die Unterseite 16 (= die von der Schleifmaschine 200
abgewandte Fläche) eine Anlagefläche für das Kissen
oder Polster 60 und damit über den Klettverschluss 70
auch für das Schleifblatt 80 dar.
[0031] Wie der Darstellung der Fig. 2 bis 6 entnehmbar
ist, weist der Schleifteller 100 eine z. B. aus Metall ge-
fertigte Stützplatte 10 mit insgesamt acht Durchbrechun-

gen (= acht Staubabsaugeöffnungen 20) auf, über die
der beim Schleifen entstehende Schleifstaub 300 (gege-
benenfalls zusammen mit weiteren feinen Verunreini-
gungen) mittels der in der Handschleifmaschine 200 an-
geordneten Absaugglocke 206 abgesaugt werden kann;
die eigentliche Handschleifmaschine 200 ist mit Absau-
geinrichtungen (so genannten Absaugglocken oder Ab-
zugsglocken 206) für den Schleifstaub versehen.
[0032] Wie aus der Darstellung der Fig. 2 hervorgeht,
weist die von der Handschleifmaschine 200 abgewandte
Unterseite 16 der Stützplatte 10 mehrere (im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel: acht) Luftführungskanäle 28
für die Zuführung des angesogenen Schleifstaubs 300
zu den Durchbrechungen 20 auf, durch die dann der
Schleifstaub 300 abgesogen wird.
[0033] Diese Kanalführungen 28 sind für die Luft mit
dem Schleifstaub 300 auf der Unterseite 16 der Stütz-
platte 10 wesentlich, denn auf diese Weise gelangt der
Luftfluss bzw. Luftstrom ungebrochen und im wesentli-
chen ungehindert in die Öffnungen 20.
[0034] Die Besonderheit beim Schleifteller 100 gemäß
den Fig. 2 bis 6 besteht nun darin, dass die Durchbre-
chungen 20 in der Stützplatte 10 des Schleiftellers 100
aerodynamisch geformt sind; es liegt also eine aerody-
namische Formgebung für die Staubabsaugöffnungen
(= Durchbrechungen 20) vor, so dass der Luftfluss bzw.
Luftstrom mit dem Schleifstaub 300 ungebrochen in die
Durchbrechungen oder Öffnungen 20 der Stützplatte 10
gelangt.
[0035] Die Durchbrechungen 20 sind in etwa oval aus-
gebildet und erstrecken sich vom Mittelpunkt 12 der
Stützplatte 10 radial zum umlaufenden Rand 14 der
Stützplatte 10 (vgl. Fig. 3 bis 6), wobei sich die Durch-
brechungen 20 mit ihrer Längsmittellinie 22 in etwa kreis-
bogenförmig erstrecken (vgl. Fig. 5 und 6).
[0036] Der Darstellung der Fig. 3 bis 6 ist des weiteren
entnehmbar, dass sich jede Durchbrechung 20 in Rich-
tung vom Mittelpunkt 12 der Stützplatte 10 weg zum Um-
fang 14 der Stützplatte 10 hin erweitert, d. h. der Abstand
zwischen dem ersten Längsseitenrand 24 der Durchbre-
chung 20 und dem zweiten Längsseitenrand 26 der
Durchbrechung 20 ist im dem Mittelpunkt 12 der Stütz-
platte 10 zugewandten Bereich kleiner als im dem um-
laufenden Rand 14 der Stützplatte 10 zugewandten Be-
reich.
[0037] Ein weiteres erfindungswesentliches Merkmal
ist durch einen schrägen Anschliff der Längsseitenränder
24, 26 einer jeden Durchbrechung 20 gegeben. Während
der aufgrund der Richtung des Luftflusses oder Luft-
stroms des Schleifstaubs 300 von diesem Luftfluss oder
Luftstrom kaum erfasste erste Längsseitenrand 24 der
Durchbrechung 20 nahezu senkrecht verläuft, d. h. nur
sehr schwach angeschliffen oder angeschrägt ist, ist der
vom Luftfluss oder Luftstrom des Schleifstaubs 300 stark
erfasste zweite Längsseitenrand 26 der Durchbrechung
20 sehr stark angeschliffen oder angeschrägt, um dem
Luftfluss oder Luftstrom des Schleifstaubs 300 möglichst
wenig Widerstand zu bieten, damit der Luftfluss oder
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Luftstrom mit dem Schleifstaub 300 ungebrochen in die
aerodynamisch geformten Durchbrechungen oder Öff-
nungen 20 der Stützplatte 10 gelangt.
[0038] Grundsätzlich können die Durchbrechungen 20
groß oder klein sein. In dem Falle, dass nur eine Durch-
brechung 20 (oder z. B. eine ungerade Anzahl an Durch-
brechungen 20) vorgesehen ist, ist die Stützplatte 10
durch Anbringen weiterer Massen auszuwuchten. Erfin-
dungswesentlich ist in jedem Falle die vorbeschriebene
aerodynamische Ausbildung der Durchbrechungen 20.
[0039] Auf der der Handschleifmaschine 200 zuge-
wandte Oberseite 18 der Stützplatte 10 sind sich radial
erstreckende Versteifungsstege 50 vorgesehen, mittels
derer die Druckbelastungen der Stützplatte 10 aufgefan-
gen werden. Diese acht Versteifungsstege 50 erstrecken
sich jeweils in etwa hälftig in den Bereich zwischen je-
weils zwei Durchbrechungen oder Öffnungen 20 hinein.
[0040] Während in den Fig. 3 und 4 die der Hand-
schleifmaschine 200 zugewandte Oberseite 18 der
Stützplatte 10 dargestellt ist, zeigen die Fig. 5 und 6 die
von der Handschleifmaschine 200 abgewandte Unter-
seite 16 der Stützplatte 10.
[0041] Auf dieser Unterseite 16 der Stützplatte 10 sind
insgesamt acht Anformungen 40 zwischen jeweils zwei
Durchbrechungen 20 angeordnet; diese erhabenen, mit
Ausnehmungen 42 versehenen Anformungen 40 weisen
die Form bzw. Kontur des Zwischenraums zwischen den
Durchbrechungen 20 auf und dienen zur verbesserten
Führung des den Schleifstaub 300 enthaltenden Luftflus-
ses oder Luftstroms in die Durchbrechungen 20.
[0042] Des weiteren ist auf der Unterseite 16 der Stütz-
platte 10 auch ein erhabener, mit Ausnehmungen 32 so-
wie mit den Durchbrechungen 20 zur Sammlung und Be-
schleunigung des Luftflusses bzw. Luftstroms des
Schleifstaubs 300 räumlich zugeordneten Einbuchtun-
gen 34 versehener Randabschnitt 30 angeordnet, der
wie die Anformungen 40 zur Abstützung und Anlage des
Kissens oder Polsters 60 dient.

Bezuaszeichenliste

[0043]

100 Schleifteller
10 Stützplatte
12 Mittelpunkt der Stützplatte 10
14 Rand der Stützplatte
16 von der Schleifmaschine 200 abgewandte Fläche

der Stützplatte 10
18 der Schleifmaschine 200 zugewandten Fläche

der Stützplatte 10
20 Durchbrechung oder Öffnung
22 Mittellinie, insbesondere Längsmittellinie, der

Durchbrechung oder Öffnung 20
24 erster Längsseitenrand der Durchbrechung oder

Öffnung 20
26 zweiter Längsseitenrand der Durchbrechung

oder Öffnung 20

28 Luftführungskanal
30 Randabschnitt
32 Ausnehmung des Randabschnitts 30
34 Einbuchtung des Randabschnitts 30
40 Anformung
42 Ausnehmung der Anformung 40
50 Versteifungssteg
60 Kissen oder Polster
70 Klettverschluss
80 Schleifblatt
200 Schleifmaschine, insbesondere Handschleifma-

schine
202 Abtriebswelle
204 Antriebsmotor
206 Absaugglocke oder Abzugsglocke
208 Handgriff
300 Schleifstaub

Patentansprüche

1. Schleifteller (100) zur Drehmitnahme an einer Ab-
triebswelle (202) einer Schleifmaschine (200), ins-
besondere einer Handschleifmaschine, aufweisend
mindestens eine Stützplatte (10) mit mindestens ei-
ner Durchbrechung oder Öffnung (20), durch die
beim Schleifen entstehender Schleifstaub (300) mit-
tels mindestens einer in oder an der Schleifmaschine
(200) angeordneten Absaugglocke (206) absaugbar
ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur aerodynamischen Ausbildung der Durch-
brechungen oder Öffnung (20) diese eine etwa radial
verlaufende, längsgerichtete ovale Ausgestaltung
mit zwei Längsseitenrändern (24, 26), die einend-
seitig konisch zusammenlaufen, sowie mit einer sich
in etwa kreisbogenförmig erstreckenden Längsmit-
tellinie (22) aufweisen und sich in Richtung zum um-
laufenden Rand (14) der Stützplatte (10) hin erwei-
tert, wobei nur ein Längsseitenrand (26) der beiden
Längsseitenränder (24, 26) der Durchbrechung oder
Öffnung (20) derart angeschliffen und/oder ange-
schrägt ist, dass die angeschliffene Fläche sich in
Richtung zum umlaufenden Rand (14) der Stützplat-
te (10) hin erweitert, wobei eine von der Schleifma-
schine (200) abgewandte Unterseite (16) der Stütz-
platte (10) mehrere Luftführungskanäle (28) zu den
Durchbrechungen (20) aufweist.

2. Schleifteller nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

- dass eine von der Schleifmaschine (200) ab-
gewandte Unterseite (16) der Stützplatte (10)
mehrere Luftführungskanäle (28) zu den Durch-
brechungen (20) aufweist und
- dass auf der von der Schleifmaschine (200)
abgewandten Unterseite (16) der Stützplatte
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(10)
- mindestens ein erhabener Randabschnitt (30)
und/oder
- zwischen mindestens zwei Durchbrechungen
oder Öffnungen (20) mindestens eine Anfor-
mung (40) vorgesehen ist, an denen mindestens
ein Kissen oder Polster (60) zum lösbaren Fi-
xieren mindestens eines Schleifblattes (80) ab-
stützbar und/oder anbringbar ist.

3. Schleifteller gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Durchbrechung oder Öffnung (20) vom
Mittelpunkt (12) der Stützplatte (10) radial zum um-
laufenden Rand (14) der Stützplatte (10) erstreckt.

4. Schleifteller nach einem der vorangegangenen An-
sprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf oder in der Stützplatte (10) mindestens ein
sich radial erstreckender Versteifungssteg (50) vor-
gesehen ist.

5. Schleifteller nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Versteifungssteg (50)

- auf der der Schleifmaschine (200) zugewand-
ten Fläche (18) der Stützplatte (10) vorgesehen
ist und/oder
- zumindest partiell im Bereich zwischen minde-
stens zwei Durchbrechungen oder Öffnungen
(20) verläuft.

6. Schleifmaschine (200), insbesondere Handschleif-
maschine, gekennzeichnet durch mindestens ei-
nen Schleifteller (100) gemäß mindestens einem der
Ansprüche 1 bis 5.
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